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Invalidenversicherung: Pilotprojekte zur Förderung der

Eingliederung gesucht

Bern, 19.05.2008 - Die Invalidenversicherung soll weiter in Richtung Eingliederungs- statt 
Rentenversicherung entwickelt werden. Zu diesem Zweck sucht das Bundesamt für
Sozialversicherungen (BSV) Pilotprojekte, mit denen innovative Ansätze zur
(Wieder-)Eingliederung von behinderten Menschen in die Wirtschaft ausprobiert werden können.
Gesuche zur Unterstützung konkreter Vorhaben können ab sofort beim BSV eingegeben werden.
Die detaillierten Unterlagen finden sich auf der Website des BSV.

Mit der 5. IV-Revision, die seit Anfang dieses Jahres in Kraft ist, gilt für die Invalidenversicherung
der Leitsatz ,Eingliederung statt Rente". Um die Entwicklung der IV in diesem Sinn zu
unterstützen, hat das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) die Möglichkeit erhalten,
Pilotversuche zu bewilligen, die über den Rahmen des Invalidenversicherungs-Gesetzes hinaus
gehen, aber dazu beitragen, die Eingliederung von Menschen mit Behinderungen zu fördern
(Art. 68quater IVG).

Das BSV hat in einem Konzept definiert, welche Arten von Pilotprojekten wie gefördert werden
sollen. Insbesondere sollen Projekte unterstützt werden, die der Schaffung oder Vermittlung von
Arbeitsplätzen für invalide oder von Invalidität bedrohte Menschen dienen. Ebenso sind Projekte
erwünscht, welche die berufliche Reintegration von Versicherten zum Ziel haben, die bereits eine
Rente beziehen. Dadurch soll die soziale Situation der Betroffenen erhalten oder verbessert 
werden, und es sollen weniger Menschen aus dem Erwerbsleben ausscheiden.

Mit den Versuchen können neue Massnahmen, Instrumente oder Vorgehensweisen entwickelt und
praktisch erprobt werden. Die Erfahrungen aus den Projekten sollen Entscheidgrundlagen dafür
liefern, welche weiteren Eingliederungsinstrumente allenfalls im IV-Gesetz verankert werden 
sollen. Die für die Förderung der Projekte notwendige Verordnung wird das BSV voraussichtlich auf
den 1. Juli 2008 in Kraft setzen.

Adresse für Rückfragen:

Tel. 031 322 91 33
Rainer Hartmann, Projektleiter
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